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Betreff:
Vorschlag der Fraktion BfHo: Parkplatzmarkierungen hinter dem Hohenlimburger Rathaus

Beratungsfolge:
20.04.2023 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, die auf dem Platz hinter dem Hohenlimburger Rathaus 
(Straße "Markt", s. Anlage) aufgetragenen Parkplatzmarkierungen zu erneuern.

 Begründung:
siehe Anlage.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)

  



Bürg
für
Hohen Iimb:r

Fraktion Bürger für Hohenlimburg 

in der Bezirksvertretung Hohenlimburg 

 

 

Herrn Bezirksbürgermeister 

Jochen Eisermann 

Rathaus Hohenlimburg 

 

Hohenlimburg, 11. April 2023  

Sehr geehrter Herr Eisermann, 

die Fraktion Bürger für Hohenlimburg bittet Sie, folgenden Antrag gemäß § 6 (1) der 

Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung am 20. April 2023 zu 

setzen: 

 

Parkplatzmarkierungen hinter dem Hohenlimburger Rathaus 
 

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird gebeten, die auf dem Platz hinter dem Hohenlimburger 

Rathaus (Straße „Markt“, s. Anlage) aufgetragenen Parkplatzmarkierungen zu erneuern. 

 

Begründung: Um den vorhandenen Raum möglichst effizient zu nutzen, wurden auf dem Parkplatz 

hinter dem Hohenlimburger Rathaus (s. Anlage) die einzelnen Parkflächen vor geraumer Zeit mit 

weißen Linien eingezeichnet. Viele dieser Linien sind inzwischen jedoch kaum noch oder gar nicht 

mehr zu erkennen, was dazu führt, dass dort regelmäßig Autos nicht auf den ursprünglich 

eingezeichneten Flächen abgestellt werden und – trotz vielfach hohen Parkdrucks – zwei Plätze in 

Anspruch nehmen. 

Um den Autofahrern künftig wieder eine Orientierungshilfe beim Einparken zu geben, sollten die 

Linien zeitnah erneuert werden, zumal ein platzsparendes Parken nicht nur empfehlenswert, 

sondern auch gesetzlich vorgeschrieben ist (StVo § 12 Abs. 6: „Es ist platzsparend zu parken; das 

gilt in der Regel auch für das Halten.“). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Holger Lotz (Fraktionsvorsitzender) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fraktion Bürger für Hohenlimburg 

Holger Lotz, Wiedenhofstraße 14, 58119 Hohenlimburg (Fraktionsvorsitzender)  
Geschäftsführung: Frank Schmidt, Raffenbergstraße 20, 58119 Hohenlimburg; Michael Schuh, Oeger Straße 78, 58119 Hohenlimburg 
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